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Pflegekassen müssen Umbaumaßnahmen auch  
im betreuten Wohnen übernehmen  

LSG Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 24.05.2010, AZ L 10 P 10/08  

 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten sich über die 
Gewährung eines finanziellen Zu-
schusses für eine Maßnahme zur Ver-
besserung des individuellen Wohnum-
feldes, nämlich einem Badumbau, der 
Klägerin. Die Klägerin lebt in einer 
Einrichtung des betreuten Wohnens 
und bezieht Leistungen der Sozialen 
Pflegeversicherung  nach der Pflege-
stufe I. Schon vor ihrem Einzug in das 
betreute Wohnen beantragte sie die 
Gewährung eines Zuschusses zum 
barrierefreien Badumbau als Maßnah-
me der Wohnumfeldverbesserung. 

 

Entscheidung 

Bisher haben die Pflegekassen ihren 
pflegebedürftigen Versicherten im 
betreuten Wohnen Umbauarbeiten, 
die zum Verbleib in der Häuslichkeit 

dienen, verweigert. Das Landessozial-
gericht (LSG) Schleswig Holstein hat 
nun in einem mittlerweile rechtskräfti-
gen Urteil bestätigt, dass auch Pflege-
bedürftige in Einrichtungen des be-
treuten Wohnens bzw. Service-
Wohnens Anspruch auf finanzielle 
Zuschüsse für Maßnahmen zur Ver-
besserung des individuellen Wohnum-
feldes nach § 40 Abs. 4 SGB XI ha-
ben. Hintergrund der Entscheidung 
war, dass ein Pflegebedürftiger für 
den Umbau seines Badezimmers ei-
nen finanziellen Zuschuss beantragt 
hatte, der von der Pflegekasse jedoch 
mit der Begründung abgelehnt wurde, 
dass für Pflegebedürftige, deren Woh-
nung im betreuten Wohnen liegt, kei-
ne Maßnahmen gefördert werden 
könnten. Es handele sich nicht um das 
"individuelle Wohnumfeld des Pflege-
bedürftigen" im Sinne des Gesetzes. 
Zur Legitimation dieses Handelns wur-
de seitens der Pflegekasse auf das 
gemeinsame Rundschreiben der Pfle-
gekassen zu den leistungsrechtlichen 

Vorschriften des SGB XI verwiesen. 
Diese Rundschreiben seien nach dem  
Gesetz für die einzelnen Pflegekassen 
verbindlich. Das LSG Schleswig-
Holstein urteilte, dass es sich auch 
beim betreuten bzw. Service-Wohnen 
um das "individuelle Wohnumfeld" des 
Pflegebedürftigen handelt. Weiterhin 
stellte das Gericht klar, dass die Pfle-
gekassen durch die gemeinsamen 
Rundschreiben die leistungsrechtli-
chen Ansprüche der Pflegebedürftigen 
nicht beschränken dürfen.  

Fazit 

Das Gericht stellt klar, dass die Rege-
lungen des Spitzenverbandes Bund 
der Pflegekassen sich tatsächlich nur 
auf die Bemessung der Zuschüsse für 
wohnumfeldverbesernde Maßnahmen 
bezieht, die als Auslegungshilfe für 
Gerichte dienen kann. Hingegen stellt 
sie keine Befugnis für die Pflegekas-
sen dar, unbestimmte Rechtsbegriffe, 
hier: den Begriff des „individuellen 
Wohnens“, in allgemeinverbindlicher 
Weise einzuschränken.  

Bislang bestehen Datensätze von 
1358 geprüften ambulanten Pflege-
diensten. Hierbei handelt es sich um 
bereits freigegebene und veröffentli-
che Berichte. Der Notenmittelwert im 
Bundesdurchschnitt beträgt für den 
Bereich „Pflegerische Leistun-
gen“ (B1) 2,7, für den Bereich 
„Ärztlich verordnete pflegerische 
Leistungen“ (B2) 2,0 und für 
„Dienstleistung und Organisati-
on“ (B3) 1,7. Das ergibt ein Gesamt-

ergebnis mit der Note 2,2 im Bundes-
durchschnitt. Die Befragung der Kun-
den ergibt eine glatte 1,0.  

In Niedersachsen konnte eine Statistik  
der bislang geprüften ambulanten 
Dienste nicht erhoben werden. Bei der 
Berechnung der Pflegenoten ist ein 
Fehler unterlaufen. 

 Für die stationären Einrichtungen 
im Land ergeben sich folgende Noten 
im  Landesvergleich bei insgesamt 

404 geprüften Einrichtungen: 

In der stationären MDK-Prüfung wer-
den folgende vier Bereiche überprüft: 

„Pflege und medizinische Versor-
gung“ (B1) 2,4; „Umgang mit de-
menzkranken Bewohnern“ (B2) 
2,1; „Soziale Betreuung und All-
tagsgesta l tung“  ( B3 )  1 , 9 ; 
„Wohnen, Verpflegung, Hauswirt-
schaft, Hygiene“ (B4) 1,2; Gesamt-
ergebnis 2,1. 

Aktuelle Statistiken aus der Daten-Clearing-Stelle (DCS)  

Stand 5.5.2010 
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Hier finden Sie weitere Angebote  

und unsere Leistungen. 

Externer Qualitätszirkel des bad e.V.  
in Niedersachsen! 

 
Im Rahmen einer MDK-Prüfung werden Sie gefragt: 
„Werden Maßnahmen der externen Qualitätssicherung 
durchgeführt?“ (Frage 6.2. der Anlage 1 zu den Quali-
tätsprüfungs-Richtlinien).  
Der bad e.V. möchte Sie in die Lage versetzen diese 
Frage des Prüfungskataloges mit „Ja“ zu beantworten!  
Aus diesem Grund organisiert der bad e.V. seit dem Jahr 
2003 in fast allen Bundesländern „Externe Qualitätszir-
kel“- auch in Niedersachsen!  
Im „Externen Qualitätszirkel“ können Sie unter fachkun-
diger Moderation alle drei Monate mit Fachkollegen aus 
anderen Einrichtungen verschiedene Themen diskutie-
ren. 
 
Der nächste Termin findet statt am: 

20.09.2010 
Thema: Betriebswirtschaftliche Führung  

eines Pflegedienstes 
Dozentin: Rebecca Kionka 

Ort: Norden 
 

10.08.2010 
Thema: Betriebswirtschaftliche Führung  

eines Pflegedienstes 
Dozentin: Rebecca Kionka 

Ort: Schneverdingen 
Mitglieder des bad e.V. zahlen 60 € und  

Nichtmitglieder 70 €.  
Anmeldung:  

Bundesgeschäftsstelle des bad e.V.  
Tel.: 0201-354001 oder info@bad-ev.de 

EQ
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Lebenslauf 

Niedersachsens neue Sozialministerin 
wurde 1971 in Hamburg geboren, ist 
verheiratet und Mutter eines Sohnes. 
Sie absolvierte nach ihrer Schulzeit 
das Studium der Rechtswissenschaf-
ten in Hamburg. Nach dem 1. 
Staatsexamen folgte das Referendari-
at in Niedersachsen mit Stationen un-
ter anderem in der Handelskammer 
Hamburg und im Europäischen Parla-
ment in Brüssel.  

Ihre berufliche Karriere begann sie als 
Managerin bei der Deutschen Telekom 

AG. Im Anschluss erfolgte eine Tätig-
keit als Managerin bei der TNT Post 
Regioservice GmbH Hamburg. 

Politischer Werdegang 

 Im Jahr 2004 trat Aygül Özkan in die 
CDU Hamburg als Mitglied im Ortsver-
band Lokstedt/Niendorf/Schnelsen 
ein. Von 2004 bis 2008 war sie Depu-
tierte der CDU in der Deputation der 
Behörde für Wirtschaft und Arbeit. 
Seit 2005 hatte sie den Vorsitz des 
Landesfachausschusses Wirtschaft 
und Arbeit der CDU Hamburg inne 
und seit 2008 war sie Abgeordnete 
der Hamburgischen Bürgerschaft so-

wie stellvertretende Landesvorsitzen-
de des Landesverbandes der CDU 
Hamburg. Ebenfalls seit 2004 bis zu 
ihrer Ministerwahl war sie Mitglied im 
Integrationsausschuss der Hansestadt 
Hamburg.  

Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie,  
Gesundheit und Integration 

Seit dem 27.04.2010 ist Frau Aygül 
Özkan Sozialministerin. Sie ist damit 
Nachfolgerin von Mechthild Ross-
Luttmann. Aygül Özkan ist die erste 
Muslimin, die in Deutschland ein Mi-
nisteramt bekleidet.  

Sozialministerin Aygül Özkan 

Der politischer Werdegang 

N
EU
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